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Interessengruppenprozess (IGP) 

Protokoll der 6. Begleitgruppensitzung 
 

30. August 2018, 19 Uhr – 22 Uhr, Schulhaus, Beinwil (Freiamt) 
 
Themen: 

 Infraschall 

 Schall 
 
Beteiligte: 
Die Begleitgruppe (BG) zum Windprojekt Lindenberg setzt sich wie untenstehend 
zusammen. 
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Gemeinde Vorname Name Hintergrund Präsenz / Vertretung 

Beinwil Benno Nietlispach Landwirt  

Beinwil Albert Kreyenbühl Interessierter entschuldigt 

Beinwil vakant    

Hitzkirch Alfred Gloor Anwohner, IG gegen Windpark 

Lindenberg 

 

Hitzkirch Sandra Meyer Umweltkommission, Interessierte entschuldigt 

Philip  Gassner  entschuldigt 

Hitzkirch Heiri Knaus Pro Lindenberg  

Beinwil Stephan Bucher-

Sommer 

Technische Betriebe Wasser 

(Beinwil) 

 

Hitzkirch Michael Ruchenstein Präsident Wasserversorgung 

Müswangen 

 

Beinwil  Roland Sachs Jagdrevier 138 (Beinwil)  

Beinwil Jean-Charles  Nichini Präsident Loipenverein Vertreten durch 

Hansueli Haas 

 Tonja Zürcher WWF Aargau  entschuldigt 

 Kurt Eichenberger WWF Luzern, Geschäftsleiter entschuldigt 

 Raimund Rodewald Stiftung Landschaftsschutz entschuldigt 

 Katrin Hochuli BirdLife  Vertreten durch Ursula 

Hagmann und Mathis 

Wissler 

 Johannes Jenny Pro Natura Aargau entschuldigt 

Hitzkirch  Herbert Birrer Windenergie Lindenberg  

Beinwil  Hermann  Bütler Elektro Bütler  

 Herbert Strebel Erlebnis Freiamt  

 Tobias Wiss Gemeindeförster „Reuss-

Lindenberg“ 

 

 Roland Eichenberger Windpark Lindenberg AG  

 Louis Lutz Windpark Lindenberg AG  

 David Gautschi Windpark Lindenberg AG  

 Michael Stotzer Ennova SA  

 Markus Schmerbeck LWU  

 Roger Michelon Planteam S AG, Luzern Vertreten durch 

Vanessa Studer 
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 Ruth Schmitt FHNW  

 Ursula Dubois Sociolution  

 Sandro Fiechter FHNW  

 

Der Interessengruppenprozess (IGP) wird von Ruth Schmitt, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

und Ursula Dubois, Sociolution (Schweizer Netzwerk für Sozial- und Politikmanagement), begleitet und 

moderiert. 

Als Gast stellte Markus Schmerbeck, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), 

Forschungsergebnisse aus Deutschland bezüglich des Infraschalls vor. Michael Stotzer von der Ennova 

SA präsentierte das Vorgehen und die Erkenntnisse in Sachen Schall. 

In der 6. Begleitgruppensitzung wurden ausserdem erste Entwürfe der Plakate für die öffentliche 

Informations-Ausstellung vorgestellt und von den anwesenden BG-Mitgliedern diskutiert. Dabei nahm die 

Windpark Lindenberg AG (WPL AG) Vorschläge bezüglich Inhalt und Form auf, um die Plakate der Folge 

entsprechend konsolidieren zu können. Die Ergebnisse dieser Diskussion sind nicht Teil des Protokolls. 

Sie fliessen wie erwähnt in die endgültige Fassung der Plakate, die im Rahmen der öffentlichen 

Informations-Ausstellung an folgenden Daten und Orten gezeigt werden: 18. und 24. September 2018 in 

Beinwil und 20. und 26. September in Sulz (Hitzkirch), jeweils von 18:00 bis 21:00 Uhr. Die Diskussion 

zur Idee der öffentlichen Informations-Ausstellung fand bereits in der 5. Begleitgruppensitzung vom 28. 

Juni 2018 statt. Für weitere Informationen diesbezüglich kann das Protokoll der entsprechenden Sitzung 

via Webseite konsultiert werden: https://www.windpark-lindenberg.ch/bg5 

1. Genehmigung Protokoll 5. BG-Sitzung (Standortbegründung und Landschaft) 

Ein Begleitgruppenmitglied wies darauf hin, dass auf der Müswanger Allmend ein Stall irrtümlicherweise 

als Wohngebäude klassiert wurde. Der auf dem Plakat Standortanalyse (2/3) eingezeichnete 

Abstandskreis von 300m Radius um dieses Gebäude zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung entfällt 

somit, da es sich um kein Wohngebäude handelt. 

Auch ein anderer Einwand bezog sich auf das Thema der Abstände zu Siedlungsgebieten: Brunnwil sei 

in der Standortbegründung fälschlicherweise nicht als Siedlungsgebiet ausgewiesen worden, meinte ein 

BG-Mitglied.  

Die WPL AG erklärte, dass der Weiler Brunnwil im gültigen Bauzonen- und Kulturlandplan der Gemeinde 

Beinwil (Freiamt) nicht als Siedlungsgebiet, sondern als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen sei. 

Entsprechend falle das Gebiet gemäss der Lärmschutzverordnung in die Empfindlichkeitsstufe III in 

welcher die Landwirtschaft ist. Es seien somit diese Planungswerte zu beachten. Brunnwil liege zwar 

450m vom Planungsperimeter entfernt, dennoch seien die aktuell gezeigten Teststandorte wesentlich 

weiter von Brunnwil entfernt. Die WPL AG verwies dabei auf die Karte mit den Abständen zu 

Potenzialflächen (siehe Punkt 4.2.). So gesehen spiele die offizielle, vom Kanton vorgegebene 

Einordnung Brunnwils (keine Wohnzone) gar keine Rolle, denn faktisch werde ein Abstand eingehalten, 

der mehr als zwei Mal so gross ist, wie der bei Wohnzonen vorgeschriebene (450m). Die WPL AG 

verweist in dem Zusammenhang auf die Karte mit den Abständen zu den Potenzialflächen für WEAs, die 

unter 4.2 gezeigt wird. 

Ein weiterer Einwand betraf die Erwähnung einer möglichen Massnahme bezüglich Landschaft. So 

monierte ein BG-Mitglied, dass es selbstverständlich sein müsse, dass die Kabel zur Energieabnahme 

unter die Erde verlegt werden und dies entsprechend nicht als Kompensationsmassnahme ausgewiesen 

werden könne. 

https://www.windpark-lindenberg.ch/bg5
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Die WPL AG erklärte, dass dies wohl ein Missverständnis sei, denn diese mögliche Massnahme betreffe 

nicht die Netzanbindung des Windparks, sondern die Mittelspannungsfreileitungen, die nahe Beinwil 

bestehen. Man prüfe derzeit, ob diese als Kompensationsmassnahme unter die Erde verlegt werden 

können. 

Wenn dem so ist, meinte das BG-Mitglied, solle man dies im Protokoll entsprechend genauer formulieren, 

man verstehe dies sonst falsch. 

Einige BG-Mitglieder forderten weitere detailbezogene Anpassungen im Protokoll der 5. BG. Diese 

wurden entsprechend aufgenommen und werden im Anschluss an die 6. BG im Protokoll der 5. BG 

angepasst. 

Das Protokoll wird verabschiedet und zur Veröffentlichung freigegeben. 

2. Überblick Themen 

2.1. Was seit der letzten BG geschah: Veröffentlichung der Windmessdaten auf der Webseite der 

Windpark Lindenberg AG, Informationen zu den abgeschlossenen und geplanten Arbeiten bezüglich 

Vogelkartierungen, sowie deren geplante Rückmeldung an die Sub-Gruppe Vögel. Ausserdem wurde 

kurz über die durchgeführte Ortsbesichtigung eines potentiellen Waldstandortes berichtet und die 

Anpassung der Agenda/Termine der Begleitgruppe besprochen. 

2.2. Bearbeitung von Forderungen aus der BG: Die aktualisierte Karte des Untersuchungsgebietes 

Grundwasser wurde gezeigt und eine Karte präsentiert, welche aufzeigt, wie weit, potentielle 

Installationsstandorte von Windkraftanlagen von bewohnten Gebieten entfernt liegen. Ferner wurde die 

Bestätigung der KEV-Zusage gezeigt. 

2.3. Infraschall: Markus Schmerbeck von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) 

zeigte auf, weshalb und wie die Studien zum Thema Infraschall durchgeführt wurden, welche 

physikalischen Grundlagen dabei eine Rolle spielen und schliesslich welche Ergebnisse aus den Studien 

resultierten. 

2.4. Schall: Michael Stotzer von der Ennova SA erläuterte die Problematik bezüglich Schallemissionen, 

welche gesetzlichen Grundlagen bei deren Beurteilung berücksichtigt werden müssen, wie die 

Emissionen berechnet werden, welche Resultate aus diesen Berechnungen hervorgegangen sind und 

wie mögliche Massnahmen aussehen könnten. 

3. Was seit der letzten BG geschah 

3.1. Veröffentlichung der Windmessdaten 

Eine detaillierte Darstellung der Windmessdaten ist auf der Webseite der WPL AG einsehbar: 

www.windpark-lindenberg.ch > Umweltverträglichkeit > Windmessung 

https://www.windpark-lindenberg.ch/windmessung 

 

3.2. Daten Vogelkartierungen 

Folgende Arbeiten sind bezüglich der Untersuchungen zu Vögeln abgeschlossen: 

• Kartierung Brutvögel. 

• Am 17. Mai 2018 haben 2 Besprechungen mit Vogelinteressierten aus Begleitgruppe 

stattgefunden.  

• Die Inputs der Vogelinteressierten vom 17. Mai 2018 wurden in einer Aktennotiz festgehalten. 

• Auf Grund der Besprechungen wurde zusätzlich die Erfassung der Waldschnepfe veranlasst. In 

den Felderfassungen gelang keine Beobachtung. 
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• Am 30.5. 2018 wurde die Aktennotiz um das Vorkommen der Feldlerche erweitert (Videobeleg). 

• Erhebungsbogen für Landwirte über Vorkommen von Milanen und Störchen bei Bewirtschaftung 

wurde von den Betreffenden ausgefüllt. 

Folgende Arbeiten sind bis in den Spätherbst geplant: 

• Auswertung der Kartierung. 

• Auswertung der Erhebungsbogen. 

• Information der Sub-Gruppe Vögel bzw. Vogelinteressierten über Ergebnisse der Auswertungen. 

• Tagbeobachtung des Vogelzuges im September und Oktober. 

• Berichterstattung  

• Information Begleitgruppe. 

 

3.3. Ortsbesichtigung potenzieller Waldstandort 

Jeder Standort, der gewählt wird, muss über eine Standortbegründung legitimiert werden. Dies beruht auf 

dem Bericht zum Postulat Cramer von 2012, der aufgezeigt hat, dass Waldstandorte in der Schweiz in 

gut begründbaren Fällen grundsätzlich möglich sind. Der Perimeter des Richtplans Aargau auf dem 

Lindenberg umfasst auch das Gebiet des Groderwaldes. Es ist daher zu begründen wie mit einem 

möglichen Standort im Wald umgegangen wird. Am 22.08.2018 fand die Besichtigung des bestmöglichen 

Standortes im Groderwald statt. Diese hielt folgende Hauptergebnisse fest: 

• Der Standort käme in einer Lichtung im Groderwald zu liegen. 

• Technisch ist der Standort machbar, die Windverhältnisse sind vorteilhaft, jedoch ist man sich 

des Eingriffs bewusst. Verschiedene Vor- und Nachteile werden bereits jetzt klar. 

• Die Vertreter des Forstes gaben zu bedenken, dass der Rückhalt für den Standort bei den 

Umweltverbänden eher verhalten sein würde, jede Errichtung im Wald juristisch gesehen immer 

einen Rodungsantrag bedingt (selbst wenn keine Bäume gefällt würden) und mit einer relativ 

grossen gerodeten Fläche zu rechnen sei. Entlang der Ränder der Lichtung sei mit einem 

erhöhten Windwurf zu rechnen. Dies bedeutet, dass Bäume entlang des neu geschaffenen 

Waldrandes aufgrund der neu geschaffenen Freifläche fallen könnten. 

• Die Vertreter der Jagd äusserten Bedenken bei einem Gondelbrand. Zudem verwiesen sie 

insbesondere auf die Wichtigkeit der überregionalen Vernetzungsachse für das Wild, die durch 

den Groderwald verläuft. 

Es wurde vereinbart, dass die Ergebnisse der Waldbesichtigung eingehend in der dafür vorgesehenen 

Begleitgruppe diskutiert würden (vgl. Tabelle 1 unten). 

 

3.4. Anpassung der Agenda/Termine der Begleitgruppe 

Zweck und Ziel des Interessengruppenprozesses ist es, die Begleitgruppe laufend über die 

Untersuchungen und die Ergebnisse zu informieren. Die zahlreichen Themen und die entsprechenden 

Diskussionen in der Begleitgruppe erfordern dabei eine gewisse Tiefe und Breite. Der WPL AG und dem 

Moderationsteam erschien es deshalb angebracht, die Agenda der Begleitgruppe so anzupassen, dass 

diesen Anforderungen entsprochen werden kann. Der Begleitgruppe wurde deshalb folgende ergänzte 

Agenda vorgeschlagen (vgl. Tab. 1). 
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Datum Was 

08. März 2018 Konstituierung, Spielregeln, politischer Prozess, UVP 

28. März 2018 Vögel & Fledermäuse 

26. April 2018 Grundwasser 

24. Mai 2018 Windmessung & Wirtschaftlichkeit 

28. Juni 2018 Landschaft (Visualisierung) 

30. August 2018 
Schall / Infraschall / Vorstellung Inhalt öffentliche Ausstellung / Plakatdiskussion 

durch Mitglieder der BG 

18./24. und 20./26. 

September 2018 

Infoveranstaltung Zwischenstand öffentliche Ausstellung 

(2 x Beinwil, 2 x Hitzkirch) 

27. September 2018 
Diskussion Visualisierung / Landschaft / Rückmeldungen zu den bislang 

diskutierten Themen 

25. Oktober 2018 Schatten, Vereisung 

29. November 2018 Wald, Jagd, Rückmeldung Vögel  

20. Dezember 2018 Rückmeldung Wasser 

17. Januar 2019 Ausgleichsmassnahmen, Naherholung und Besucherströme 

März 2019 Information an BG Stand Abklärungen UVP (Einreichung 1. Vorprüfung) 

April 2019 Ausstellung (Mitwirkung nach §3 BauG) 

Juni 2019 Weitere Auswirkungen: Immobilienwerte, Elektromagnetismus etc. 

August 2019 

  

Beteiligungsmöglichkeiten, Abgeltungen (Wiederaufnahme des Themas 

Wirtschaftlichkeit auf der Basis des konkretisierten Projektes) 

Tabelle 1: Neue Agenda/Termine Begleitgruppensitzungen. 

Aus der Begleitgruppe kamen keine Einwände oder Anpassungen bezüglich der neuen Agenda. Diese 

gilt somit ab dem Datum der 6. Begleitgruppensitzung (30.08.2018) und bis auf Weiteres als verbindlich. 

4. Bearbeitung von Forderungen aus der BG 

4.1. Aktualisierte Karte des Untersuchungsperimeter Grundwasser 

Die durch das Büro Jäckli aktualisierte Karte zum Untersuchungsperimeter Grundwasser wurde in der 6. 

Begleitgruppe präsentiert und ist in der entsprechenden Einführungspräsentation auf der Webseite 

enthalten (vgl. Abb. 1). 
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Abbildung 1: Aktualisierte Karte Untersuchungsgebiet Grundwasser. 

 

 

4.2. Karte Abstände zu Potenzialflächen 

Aufgrund der Diskussion in der 5. Begleitgruppensitzung über mögliche Abstände der 

Windenergieanlagen zu Wohn- und Mischzonen, präsentierte die WPL AG eine Karte, die zeigt, welche 

Abstände die Potenzialflächen zu den entsprechenden Gebieten aufweist (vgl. Abb. 2). 

Die Karte zeigt, dass die Abstände zu allen Gebäuden innerhalb der Siedlungsgebiete eingehalten 

werden (min. 450 m). So liegt bspw. der Hämikon Berg in einer Entfernung von über 1200 m zu den 

geplanten WEA. Zu Brunnwil besteht ein Abstand von 1000 m.  
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Abbildung 2: Karte Abstände des WEA-Potenzialgebiets zu den nächstgelegenen Gebäuden. 

Im Zusammenhang mit dieser Abstandskarte verwies der Vertreter des Vereins Pro Lindenberg auf eine 

im Parlament hängige Motion
1
 von Nationalrat Thomas de Courten (SVP), die vom Bund eine 

Festsetzung des Mindestabstands, z.B. auf 10mal die Höhe eines Windrads oder den siebenfachen 

Rotordurchmesser verlangt. 

 

4.3. Bestätigung KEV-Zusage 

Die WPL AG hat entschieden, die Projekt-Nummern der angemeldeten Windkraftprojekte und die 

entsprechende Zusage zur Teilnahme am Einspeisevergütungssystems der dafür zuständigen Stelle 

(Pronovo AG) zu veröffentlichen (vgl. Brief Abb. 3). Die Pronovo AG übernahm bei der 

Kompetenzübergabe von der swissgrid alle deren Akten. Die Pronovo AG ist somit offizielle Stelle in 

Sachen KEV. Hier können jederzeit die genauen Angaben zu den Vergütungen für die konkreten 

eingesehen werden. 

                                                      
1
 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173473 
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Abbildung 3: KEV-Bestätigungsschreiben der Pronovo AG. 

5. Infraschall 

5.1. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) 

Markus Schmerbeck stellte einleitend die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der LUBW und 

insbesondere des darin angesiedelten Kompetenzzentrums Windenergie vor. Dieses ist Teil der 

Abteilung 3 (Technischer Umweltschutz) der LUBW und ist für die Genehmigungsbehörden zentraler 

Ansprechpartner für Fragen des Immissions- und Naturschutzes rund um das Thema Windkraft in Baden-

Württemberg. Die LUBW als Ganzes ist das Kompetenzzentrum des Landes Baden-Württemberg in 

Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, des technischen Arbeitsschutzes, des Strahlenschutzes und der 

Produktsicherheit und arbeitet mit rund 550 Mitarbeitern an Lösungen für immer komplexer werdende 

Umweltprobleme. Das Ziel der LUBW ist eine intakte Umwelt zu erhalten. 

 

5.2. Übersicht Themen 

Herr Schmerbeck erläuterte in seinem Referat zunächst, weshalb und wie die LUBW ein Messprojekt 

zum Thema Infraschall bei Windenergieanlagen durchführte. Danach erklärte er die physikalischen 

Grundlagen, die bei Infraschall aber auch bei Schall im Allgemeinen eine Rolle spielen. Anschliessend 

präsentierte er die Ergebnisse des Messprojektes und zeigte auf, welche Schlussfolgerungen daraus 

gezogen wurden. 
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5.3. Warum ein Messprojekt zum Thema Infraschall? 

In einer kurzen Einleitung ging Herr Schmerbeck auf einige gängige Vorstellungen und Assoziationen ein, 

die es bezüglich Infraschall gibt, um anschliessend aufzeigen zu können, inwiefern und welche dieser 

Zusammenhänge stimmen oder nicht korrekt sind: 

 Infraschall – der Mensch hört tiefer als gedacht. 

 Kleinklimaanlage aus dem Baumarkt sendet mehr Infraschall aus als Windkraftanlagen. 

 Herzrasen, Schlafstörung, Schwindel... – Gefährlicher Infraschall. 

 Gesundheitsgefährdung durch Infraschall. 

 Infraschall – nicht hörbar, aber gefährlich. 

Um auf diese Zusammenhänge eingehen zu können, wurden von der LUBW folgende Fragestellungen 

verfolgt: 

 Wieviel Infraschall erzeugen Windkraftanlagen? 

 Wieviel Infraschall erzeugen andere technische Quellen (z.B. Haushaltsgeräte, 

Strassenverkehr)? 

 Wie hoch ist der natürliche Infraschall? 

Zu diesen Themen, so Herr Schmerbeck, gab es bis anhin nur wenige bis gar keine Messungen und 

damit verbunden Erkenntnisse. 

Das Messprojekt Infraschall der LUBW wurde zwischen 2013 und 2015 durchgeführt. Der 

Untersuchungsumfang umfasste sechs verschiedene Windkraftanlagen im Nennleistungsbereich von 1,8 

MW bis 3.2 MW. Die Messungen wurden jeweils in drei Abständen durchgeführt:150, 300 und 700 m. An 

Strassen, in städtischer Umgebung (in der Karlsruher Innenstadt und in Reutlingen), an Lärmquellen in 

Wohnungen und in ländlicher Umgebung, sowie ausserhalb und innerhalb eines Personenwagens 

wurden Vergleichsmessungen vorgenommen. Diese dienten dazu die Messungen an den 

Windkraftanlagen mit anderen Quellen von Infraschall vergleichbar zu machen.  

 
5.4. Physikalische Grundlagen von Schall bzw. Infraschall 

Schall sind Druckwellen, die durch das Gehör wahrgenommen werden. Die Frequenz einer Druckwelle 

wird in der Einheit Hertz (Hz) ausgedrückt. Ein Hertz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Die 

Einheit Hertz ist damit ein Mass für die Tonhöhe: Niedrige Frequenzen (wenige Hertz) entsprechen den 

tiefen, hohe Frequenzen (viele Hertz) den hohen Tönen. Infraschall ist Teil des tieffrequenten Schalls. 

(infra = lateinisch für «unterhalb»). Wie in Abbildung 4 ersichtlich, werden langwellige Frequenzen als 

Infraschall bezeichnet. Infraschall liegt nach internationalem Standard (ISO 7196) im Frequenzbereich 

von 0 bis 20 Hz und bildet damit den untersten Bereich des Schallspektrums.  

 
Abbildung 4: Schema Schallbereiche (Infraschall, Hörschall und Ultraschall). 

Infraschall ist im Prinzip nichts anderes als sehr tiefe Töne, für die das menschliche Ohr sehr 

unempfindlich ist. Bei 10 Hz (Infraschall) muss die Schallintensität deshalb viel grösser sein, als bei 
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1000 Hz (hohes C einer Blockflöte), um den Ton überhaupt hören zu können. Ein Ton im 

Infraschallbereich muss also sehr grössere Schallintensität aufweisen, also viel „lauter“ sein, als ein Ton 

im Hörschall, damit er wahrgenommen werden kann. Die Schallintensität wird zunächst in Pikowatt 

angegeben und bezeichnet den Schalldruckpegel (Schallpegel), den eine bestimmte Quelle in einem 

bestimmten Abstand erzeugt. Meistens werden die Werte logarithmiert und in der besser bekannten 

Einheit Dezibel (dB respektive dB(A)) angegeben. Abbildung 5 zeigt, dass Infraschall erst ab einer 

Schallintensität bzw. einem Schallpegel von ca. 75 dB (20 Hz) bis 120 dB (1 Hz) für das menschliche Ohr 

wahrnehmbar wird (120 dB entsprechen der Lautstärke eines startenden Düsenjets in etwa 100 m 

Entfernung). Sprache und Musik bspw. liegen im Bereich des Hörschalls und benötigen somit eine tiefere 

Schallintensität, um wahrnehmbar zu werden (ca. 40 dB bzw. ca. 30 dB). 

 

Abbildung 5: Verlauf der Hörschwelle zwischen Infraschall und Ultraschall. 

Weil sehr tiefe Töne (Infraschall) zwar für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind, aber bei 

zunehmendem Schallpegel trotzdem intensivere Schallwellen erzeugen, gibt es hier einen Übergang vom 

«Hören» zum «Fühlen». Die Wahrnehmung der Tonhöhe verschwindet im Bereich des Infraschalls. Es 

werden aber oft Ohrendruck oder Vibrationen («Flattern») beschrieben. Tieffrequenter Schall hat 

oberhalb der „Hörschwelle“ eine stärkere Störwirkung als Schallpegel des tonalen Hörbereiches, er wird 

quasi lästig, sobald er deutlich wahrnehmbar ist. Bei hinreichender Stärke können tiefe Frequenzen 

zusätzlich zum Gehör auch mit anderen Organen wahrgenommen werden (bspw. die Wahrnehmung von 

Basstönen durch den Magen). 

 

5.5. Ergebnisse des Messprojektes 

Tieffrequente Geräusche werden meist durch schwere, bewegte Massen, Turbulenzen oder 

Resonanzphänomene hervorgerufen. Hier einige Beispiele aus Industrie, Verkehr, Natur und Haushalt: 

Kraftwerke  Busse   Meeresbrandung  Heizung, Wärmepumpe 

Brenner  LkW   Wasserfall   Waschmaschine 

Abgaskamine  Flugzeuge  Windströmungen  Kühlschrank 

Ventilatoren  Hubschrauber  Luftturbulenzen   Musik (Bässe) 

Pumpen  Schiffe   Gewitter, Donner 

   Bahn   Erdbeben, Vulkan 
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 Was ist mit Windkraftanlagen? 

Beim Messprojekt wurden an sechs Anlagen und dabei jeweils in drei verschiedenen Distanzen (150, 300 

und 700 m) tieffrequente Geräusche inklusive Infraschall ab 1 Hz gemessen (vgl. Abb. 6). Gemessen 

wurde mit einem am Boden aufliegenden Messgerät. Zeitgleich wurde die Windrichtung auf einem ca. 5 

m hohen, transportablen Windmessmast gemessen. Die Messung wurde stets gegen die Windrichtung 

vorgenommen, d.h. der Wind blies von der Windkraftanlage herkommend in Richtung der 

Messinstrumente. Dies zeigt Abb. 6: 

 

Abbildung 6: Schema Anordnung Messprojekt. 

Abbildung 7 zeigt in Form von Diagrammen beispielhaft die Messergebnisse an einer Repower MM92 – 

2,0 MW- Anlage mit 100 m Nabenhöhe. Die x-Achse entspricht der Hertzfrequenz (0-24 Hz), die y-Achse 

dem Schallpegel in dB. Im linken Diagramm sind die Ergebnisse aus einer Messentfernung von 150 m zu 

sehen. Hier zeigt sich, dass der Schallpegel des Hintergrundgeräusches (grüne Linie, ohne laufende 

Windkraftanlage) tiefer ist als jenes des Gesamtgeräusches (violette Linie, mit laufender 

Windkraftanlage). Das bedeutet, dass der durch die Windkraftanlage erzeugte Infraschall insgesamt 

einen höheren Schallpegel aufweist als die Umgebung der Windkraftanlage. Bei einer Messentfernung 

von 700 m (Diagramm rechts) ist dieser Unterschied zwischen Hintergrund- und Gesamtgeräusch nicht 

mehr vorhanden, d.h. der Infraschall der Umgebung ist grösser als der von der Windkraftanlage erzeugte 

Infraschall. Das heisst, dass der Infraschall der Windkraftanlage in den Infraschall der Umgebung 

übergeht und kein messbarer Unterschied mehr feststellbar ist.  
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Abbildung 7: Messergebnisse Infraschall (Anlage: Repower MM92 - 2,0 MW). 

Abbildung 8 zeigt eine Zusammenfassung der Messergebnisse an allen 6 Windkraftanlagen in etwa 

300 m Abstand. Der blaue Pfeil bei 10 Hz (Infraschallbereich) veranschaulicht, dass die Schallintensität 

der Windkraftanlagen 30 dB (Faktor 1000) unter der Wahrnehmungsschwelle liegt. Der Infraschall der 

Anlage ist damit nicht hörbar. 

 

 

Abbildung 8: Zusammenfassung der Messergebnisse an allen 6 Windkraftanlagen in etwa 300 m Abstand. 

Im Messprojekt wurde hierzu folgendes Zwischenfazit gezogen: 

 Infraschall ist im Nahbereich (150 m/185 m) gut messbar. 

 In 650 m/700 m Abstand gibt es kaum einen Unterschied zwischen einer eingeschalteten und 

einer ausgeschalteten Windkraftanlage. 

 Der von Windkraftanlagen hervorgerufene Infraschall ist gering. Bei allen gemessenen 

Abständen liegt er deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. 
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Um die Messergebnisse an Windkraftanlagen mit anderen «alltäglichen» Emissionsquellen zu 

vergleichen, wurden entsprechende Vergleichsmessungen durchgeführt. Herr Schmerbeck präsentierte 

hierzu Ergebnisse von Messungen in einem Auto, im Strassenverkehr, an einer Waschmaschine, einer 

Ölheizung und einer Gasheizung sowie einer ländlichen Umgebung ohne Quellenbezug. Abbildung 9 

zeigt die Ergebnisse von den drei Haushaltsgeräten in einem Diagramm. 

 
Abbildung 9: Diagramm der Ergebnisse der Vergleichsmessung an einer Gasheizung, Ölheizung und einer Waschmaschine. 

Der flächige, orangefarbige Bereich bildet wiederum den Pegelbereich der gemessenen Windkraftanlage 

in einem Abstand von ca. 300 m ab. Die graue Linie, die schräg von oben links nach rechts unten 

verläuft, zeigt die Wahrnehmungsschwelle, d.h. jene Grenze an der Schall vom menschlichen Gehör 

wahrgenommen werden kann. Auf der x-Achse liegen wiederum die Frequenzen (Infraschallbereich geht 

bis 20 Hz), auf der y-Achse der Schallpegel in Dezibel (dB). Das Diagramm macht deutlich, dass alle drei 

Geräte Infraschall emittieren, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Die Ölheizung (violett) liegt etwas 

über dem oberen Bereich der Infraschallemission der Windkraftanlage. Die Waschmaschine erzeugt im 

Infraschallbereich zwischen 10 Hz und 20 Hz einen höheren Schallpegel als die Windkraftanlage. Bei der 

Gasheizung wurde insgesamt eine niedrigere Infraschallemission gemessen als an der Windkraftanlage. 

Aus den vorgestellten Ergebnissen des Messprojektes wurde folgendes Fazit gezogen: 

 Infraschall wird von einer großen Zahl unterschiedlicher natürlicher und technischer Quellen 

hervorgerufen. 

 Er ist alltäglicher und überall anzutreffender Bestandteil unserer Umwelt. 

 Der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschallpegel liegt bereits in einer Nähe von 150 m 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. 

 

In der Diskussion nachgefragt 

Aus der Begleitgruppe kamen verschiedene Rückfragen zum Thema Infraschall. So wollte ein BG-

Mitglied wissen, ob es vom Infraschall Einflüsse auf den Menschen gebe, die medizinisch relevant und 
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nachweisbar seien und was mit jenen Menschen sei, die zwar etwas Negatives wahrnehmen, aber als 

Spinner hingestellt würden. Die Forschung sei diesbezüglich nicht auf dem aktuellsten Stand (1). Das 

BG-Mitglied erwähnte ausserdem eine Bekannte, die beim Vorbeifahren am Windrad in Chur ein 

beklemmendes Engegefühl wahrnehme (2). 

Herr Schmerbeck hielt zunächst fest, dass die LUBW in diesem Messprojekt nicht die medizinischen 

Auswirkungen auf den Menschen untersucht habe. Man habe aber versucht die relevanten Fragen rund 

um dieses Thema in der Studie zu berücksichtigen. 

Zu (1): Grundsätzlich könne man nie ausschliessen, dass einige wenige Menschen tatsächlich etwas 

wahrnehmen. 

Zu (2): Das Beklemmungsgefühl der Person sei sicher da, das könne man niemandem absprechen, er 

bezweifle aber, dass die Windkraftanlage die Ursache dafür ist. 

Die Windpark Lindenberg AG stellte daraufhin die Frage, wie der Umstand zu beurteilen sei, dass die 

erwähnte Frau, beim Vorbeifahren auf der Autobahn ein Beklemmungsgefühl verspürt habe. Ob denn der 

Infraschall des fahrenden Autos nicht höher gewesen wäre als der Infraschall der Windkraftanlage auf der 

anderen Talseite. Herr Schmerbeck bestätigte, dass in diesem Falle der Infraschall im Fahrgastraum des 

Autos mit Sicherheit stärker gewesen wäre als derjenige, der von der Windkraftanlage hätte herrühren 

können. 

In diesem Zusammenhang verwies ein BG-Mitglied auf eine andere Studie aus Dänemark, deren 

Erscheinen ein Moratorium für Windkraftanlagen zur Folge gehabt haben solle. Dies sei unter anderem 

auch deshalb eingeführt worden, weil erhebliche Auswirkungen auf die Tierwelt (besonders Nerze) 

festgestellt worden seien. 

Herr Schmerbeck erklärte, dass die LUBW diesen Nachrichten nachgegangen sei und sogar bei der 

dänischen Botschaft in Deutschland Infos hierzu eingeholt habe. Die Botschaft habe bestätigt, dass es in 

Dänemark kein Windkraft-Moratorium gibt. Herr Schmerbeck gibt zu bedenken, dass Dänemark einer 

der grössten Produzenten von Nerzen sei und etwa 2000 Nerzfarmen bestünden. Es sei aber nur von 

einer Farm berichtet worden, dass dort die Nerze Schaden genommen hätten. Dass Aufgrund von 

Windkraftanlagen, von denen es in Dänemark ebenfalls viele gibt, nur in einem einzelnen Stall Tiere zu 

Schaden kommen sei höchst unwahrscheinlich. In diesem Falle müssten doch viele verschiedene Fälle 

bekannt sein.  

In Dänemark laufe aber zurzeit auch eine Studie über Infraschall und den Einfluss auf die Gesundheit. 

Die WLP versprach, die Studie für die BG verfügbar zu machen, sobald sie erschienen sei. 

Gegebenenfalls werde man das Thema in Absprache mit der BG dann auch traktandieren. 

Ein weiteres BG-Mitglied wollte wissen, ob ein Zusammenhang zwischen der Windgeschwindigkeit und 

dem Infraschall bestehe. 

Man habe bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten gemessen und auch bei Höchstleistung der 

Anlage, es seien aber in den Messungen keine wesentlichen Unterschiede in der Emission von 

Infraschall feststellbar, so Herr Schmerbeck. 

Warum denn die EMPA-Studie zum Infraschall bei der Präsentation keine Rolle gespielt habe, wollte ein 

anderes BG-Mitglied wissen. 

Die WPL AG verwies auf den Umstand, dass diese Studie keine Messungen an Grossanlagen 

berücksichtigt habe, so wie in der Studie der LUBW. Man habe Herrn Schmerbeck auch deshalb 

eingeladen, weil in Baden-Württemberg deutlich mehr Anlagen stehen als in der Schweiz (ca. 700). 

Darunter seien auch viele aktuelle und grosse Windkraftanlagen zu finden, die in der Studie bezüglich 

Infraschall vermessen werden konnten. 
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Eine weitere Frage aus der Begleitgruppe bezog sich auf die Messanordnung und die Gründe dafür, 

dass man nur auf Bodenhöhe gemessen habe. 

Das sei der Nachvollziehbarkeit geschuldet, erklärte Herr Schmerbeck dazu. Man müsse hier von 

gewissen Standards und ISO-Normen ausgehen, damit die Messungen valide und vergleichbar seien. Es 

würde aber wohl auch keinen grossen Unterschied machen, wenn man beispielsweise auf 2 m Höhe 

anstatt am Boden messen würde, da sich Schall über die ganze Höhe gleichmässig ausbreite. 

Die Windpark Lindenberg AG forderte daraufhin die Mitglieder der Begleitgruppe zu einem 

Gedankenexperiment auf. Dazu müssten sie beurteilen, ob sie einen Ton in der Hocke gleich 

wahrnehmen würden wie stehend. Man kam zum Schluss, dass dem so sein würde. 

Ein BG-Mitglied stellte die Frage, bis in welchen Bereich der tiefen Töne ein Mensch hören kann. 

Herr Schmerbeck erklärte, dass es keine genaue medizinische Definition davon gebe, wann und wie 

genau ein Mensch tieffrequente Töne wahrnehmen könne. Die Hörschwelle bzw. tieffrequente 

Geräusche würden in Deutschland durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

untersucht und beurteilt (Anm. WP Lindenberg AG: Entspricht in der Aufgabe der Schweizer 

Lärmschutzverordnung). 2013 habe man eine Hörschwelle eingeführt, diese sei aber aufgrund 

zahlreicher Beschwerden bereits um 3 dB heruntergesetzt worden. Dabei gebe es in der Bevölkerung nur 

einen Teil von rund 10 % der besser hören könne. 

Angesprochen auf die medizinischen Auswirkungen von Infraschall erklärte Herr Schmerbeck, dass sich 

die Studie der LUBW auf die Messung der Ausbreitung von Infraschall konzentriere. Zu den 

medizinischen Auswirkungen von Infraschall werde aktuell eine Studie mit Probanden durchgeführt, die in 

einem Raum Infraschall ausgesetzt und dann untersucht werden. Die Studie würde wohl demnächst 

publiziert. 

Ein anderes BG-Mitglied meinte, eigene Versuche im Feld hätten keine Ergebnisse erbracht. So habe er 

auf beim Windkraftwerk Lutersarni mit seismischen Geräten versucht, über ein Geophon Aufzeichnungen 

zu machen. Die Vibrationen durch andere Umweltgeräusche (Kuhglocken etc.) waren aber dominanter, 

so dass keine spezifischen Feststellungen resultieren. Er versuche es aber weiter. 

Wie es denn bei den Tieren aussehe mit der Wahrnehmung von Infraschall und tieffrequenten Tönen, 

wollte ein weiteres BG-Mitglied wissen. 

Herr Schmerbeck verwies auf Tiere wie Wale und Elefanten, die mit Infraschall untereinander 

kommunizieren würden. Ausserdem erwähnte er, dass man bei der Studie auch Kühe und Schafe 

ergebnislos auf allfällige Auswirkungen durch Infraschall untersucht habe. 

6. Schall 

6.1. Übersicht Themen 

Herr Stotzer von der ennova SA ging in seiner Präsentation zum Thema Schall zunächst auf die 

Problemstellung und Aufgabe ein, die sich bezüglich Schallemissionen bei Windkraftanlagen stellen. 

Danach erläuterte er die gesetzlichen Grundlagen, die bei der vorliegenden Thematik relevant sind. 

Anschliessend stellte er die Berechnungsmethode und die Berechnungsgrundlage vor, d.h. wie bei 

der Planung einer Windkraftanlage die konkreten Schallemissionen gemäss den Vorgaben der 

Lärmschutzverordnung berechnet werden und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen. 

Anhand der Test-Standorte und einer Beispielsanlage präsentierte er die entsprechenden Resultate und 

zog abschliessend ein Fazit zum Thema Schall 
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6.2. Problemstellung und Aufgabe Schall 

Durch Verwirbelungen der Luft entlang des Rotorblattes entstehen Geräusche, die in der Umgebung von 

Windenergieanlagen in gewissen Betriebszuständen – vor allem bei mittleren Windgeschwindigkeiten –

wahrgenommen werden können. Weht der Wind stark, so übertönen die Windgeräusche die 

Anlagengeräusche. Bei Schwachwind sind die Anlagengeräusche ebenfalls nicht wahrnehmbar, da der 

Rotor nicht genügend schnell dreht. 

 

6.3. Gesetzliche Grundlagen 

Bei der Beurteilung der Schallsituation einer Windkraftanlage gilt das Umweltschutzgesetz (USG, Art. 

11ff), die Lärmschutzverordnung (LSV). Es bestehen zudem spezifische Empfehlungen für Windenergie 

der eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) zum Windkraftanlagenschall. 

Für das Projektgebiet Lindenberg gelten gemäss der Lärmschutzverordnung entsprechend folgende 

Einordnungsbestimmungen: 

 Im Projektperimeter befinden sich einzelne Wohnhäuser in der Landwirtschaftszone, die gemäss 

Lärmschutzverordnung der Empfindlichkeitsstufe ES III entspricht. In dieser Zone liegt der 

Belastungsgrenzwert (Planungswert) nachts bei 50 dB(A) und am Tag bei 60 dB(A). 

 Um den Projektperimeter herum befinden sich Wohnzonen, in der Lärmschutzverordnung als 

Empfindlichkeitsstufe ES II klassiert. Hier muss nachts ein Belastungsgrenzwert von 45 dB(A) 

und am Tag von 55 dB(A) eingehalten werden. 

 

6.4.  Berechnungsmethode 

Windenergielärm gilt gemäss Lärmschutzverordnung als Gewerbelärm. Der Beurteilungspegel für 

Industrie- und Gewerbelärm wird aus den Teilbeurteilungspegeln der einzelnen Lärmphasen berechnet. 

Jede Lärmphase entspricht einer Windgeschwindigkeit (vgl. Abb. 10), da die Emissionen von der 

Windgeschwindigkeit abhängen. 

 
Abbildung 10: Diagramm Windgeschwindigkeiten (blau) und Weibull-Verteilung (rot) – jede Lärmphase entspricht einer 
Windgeschwindigkeit. Die obenstehende Grafik zeigt somit wie häufig einzelne Windgeschwindigkeiten und die damit verbundenen 
Lärmphasen auftreten. So zeigt der erste Pfeil auf die Windgeschwindigkeit 0 bis 1 m/s, die während 5 % der Zeit auftritt, der zweite 
Pfeil auf die Windgeschwindigkeit von 1 bis 2 m/s, die während rund 13 % der Zeit auftritt, u.s.w. 

Das heisst: eine Anlage in einem Gebiet mit viel Wind wird als lauter berechnet als eine Anlage in einem 

Gebiet mit wenig Wind. 
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Um sagen zu können, mit welcher Schallemission (sog. Beurteilungspegel Lr,i) bei der Beurteilung der 

Umweltverträglichkeit gerechnet werden muss, wird von einem mittleren Schallpegel (Leq,i) 

ausgegangen. Dieser ergibt sich aus der Verteilung der Windgeschwindigkeiten (> jede Lärmphase 

entspricht einer Windgeschwindigkeit). Zu diesem mittleren Schallpegel werden nun Korrekturpegel (K1, 

K2 und K3) dazugezählt, damit dieser bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit höher ist, als der 

eigentliche Maximalpegel, welcher vom Anlagehersteller garantiert ist. Das heisst, dem errechneten 

Schallpegel liegen konservative Annahmen zugrunde. Schliesslich wird das Verhältnis von 

Lärmphase zur Gesamtbeurteilungszeit berücksichtigt (ti / t0). 

Das ergibt folgende mathematische Berechnungsformel: 

𝐿𝑟, i = Leq,i+ K1,i + K2,i +K3,i +10*log(ti /t0) 

Die einzelnen Faktoren gemäss Lärmschutzverordnung (LSV): 

- Leq,i: Mittlerer Schallpegel während der Lärmphase i 

- K1: WEA sind «Anlagen der Industrie» (> Gewerbelärm), daher K1 = 5dB(A) 

- K2: Hörbarkeit und Tongehalt, ist bei WEA gleich 0 zu setzen. 

- K3: Hörbarkeit des Impulsgehalts (Impulsgehalt ist ein wiederkehrendes Geräusch). Ist entweder 

2 oder 4 dB(A) 

- ti / t0 : Verhältnis von Lärmphase zur Gesamtbeurteilungszeit 

 

6.5. Berechnungsgrundlage 

Als Berechnungsgrundlage dienen die gesetzlichen Grundlagen und Empfehlungen der EMPA (siehe 

6.3.). Auf Basis des Umweltschutzgesetzes wurde bei der Berechnung der Lärm aller Anlagen zusammen 

berücksichtigt, also auch der Anlage auf der Luzerner Seite (gleichzeitige Berücksichtigung aller 5 

geplanten Anlagen). Aus dem Bericht der EMPA von 2010 gehen folgende Grundlagen hervor: 

• Berechnung nach ISO 9613-2 (Weltweiter Standard für Lärmberechnungen) 

• Keine Richtungskorrektur (die Windrichtung wird nicht berücksichtigt, weil der Wind aus 

verschiedenen Richtungen weht) 

• Keine Bodendämpfung  

• Bodenreflektion konstant +1 dB(A) 

• Keine meteorologischen Effekte 

• K3 = 2 oder 4 dB(A). Die WPL AG rechnet konservativ mit 4 dB(A). 

 

6.6. Resultate 

Eine erste Beispielsrechnung mit den Test-Standorten und einer Beispielanlage (Enercon E-141) ergibt 

folgendes Bild (Abb. 11). Die orange Linie entspricht dem Belastungsgrenzwert für die 

Landwirtschaftszone (Nacht), die blaue Linie entspricht dem Belastungsgrenzwert für Siedlungsgebiete 

(Nacht). 
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Abbildung 11: Resultate der Berechnung im Projektperimeter mit Test-Standorten und einer Beispielanlage (Enercon E-141). 

Dabei lassen sich die Resultate wie folgt zusammenfassen: 

 Die Werte bzw. Schallbelastungen gemäss den gesetzlichen Grundlagen (siehe 6.3.) können 

eingehalten werden. 

 Beim Einzelgehöft Grod liegt eine knappe Überschreitung vor. Diese kann jedoch mit 

Massnahmen so weit gemindert werden, dass die Einhaltung des Grenzwertes erreicht wird.  

 Für die Anlage Luzern wurden die Werte anhand einer vergleichbaren Anlage errechnet, da die 

dort geplante Anlage bisher noch nicht vermessen ist . Es wurden konservative Werte verwendet 

und es ist davon auszugehen, dass keine wesentlichen Änderungen eintreten werden. 

 Sobald die genauen Standorte feststehen, erfolgt eine neue Berechnung mit dem 

gewählten Anlagentyp und den standortgenauen Winddaten. Die Abstände der Linien 

werden sehr ähnlich bleiben. 

Um die einzelnen Resultate aus der Beispielrechnung auf dem Lindenberg mit anderen Lärmquellen 

vergleichen zu können, wurde folgende Tabelle erstellt (Abb. 12). Die Tabelle vergleicht den Schallpegel 

verschiedener Schallquellen mit den zu erwartenden Schallpegeln durch das Projekt. 
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Abbildung 12: Resultate Beispielberechnung mit Vergleichswerten anderer Lärmquellen. 

Schall durch Windkraftanlagen ist nicht kontinuierlich hörbar. Bei wenig Wind findet am Flügel nur eine 

geringe Verwirbelung statt. Deswegen kann die Windkraftanlage in diesem Betriebsbereich nicht oder nur 

im absoluten Nahbereich gehört werden. Herrschen Windgeschwindigkeiten über 8 m/s (ca. 30 km/h), so 

sind die Umgebungsgeräusche lauter als der Schall der Windkraftanlagen. 

 

6.7. Massnahmen 

Zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung kann die folgende Massnahme getroffen werden: 

Schallreduzierter Betrieb bei Überschreitung der Grenzwerte durch Reduktion der Rotordrehzahl (die 

Umsetzung der Massnahmen bringt eine Energieeinbusse mit sich). Beim reduzierten Betrieb werden die 

Rotorblätter leicht aus dem Wind gedreht (pitch-Regelung), dadurch nehmen sie weniger Energie aus 

dem Wind auf und drehen so langsamer. 

 

6.8. Fazit 

Die Resultate sind standortspezifisch: 

 Die Emissionen hängen von den Windverhältnissen ab (Lärmphasen)  

 Die Emissionen sind im Gesamtpark zu berechnen 

Die Resultate sind anlagenspezifisch: 

 Die Emissionen hängen vom Anlagentyp ab 

 Die Emissionen hängen vom Betriebsmodus ab 



 

21 
 

Es folgt, dass: 

 die Immissionen von der weiteren Entwicklung des Projektes abhängen 

 mit Hilfe der Betriebsmodi die Immissionen auch nach Inbetriebnahme verändert werden können. 

 

In der Diskussion nachgefragt 

Ein BG-Mitglied wollte wissen, ob man die Resultate der Beispielrechnung so verstehen könne, dass 

die Windkraftanlagen in Hämikon Berg nicht zu hören sein werden. Herr Stotzer erklärte, dass man die 

Windkraftanlagen gemäss dieser Beispielrechnung in Hämikon Berg nicht hören werde. Das BG-Mitglied 

erwiderte, dass er diese Aussage so notieren werde und sollte die Aussage so nicht eintreffen, müssten 

die Anlagen abgestellt werden. Herr Stotzer erklärte daraufhin die pitch-Regelung (Drehen der 

Rotorblätter aus dem Wind), mit der die Schallemissionen auch während dem Betrieb reduziert werden 

können. 

Ein anderes BG-Mitglied wandte ein, dass man während dem ausgesprochen schönen Sommer 2018 viel 

draussen gesessen habe und die Stille genossen habe. Das BG-Mitglied erklärte, dass eigene 

Messungen bei diesen Bedingungen einen Schallpegel von 25 Dezibel (dB) ergeben hätten. Man könne 

deshalb doch nicht sagen, dass man die Windkraftanlagen auf dem Hämikon Berg nicht hören werde, 

schliesslich seien die Anlagen ja gemäss den Berechnungen lauter als die 25 dB. Es sei einfach etwas 

anderes, wenn ab und zu ein Mähdrescher oder sonst ein Gefährt vorbeifahre, als wenn eine 

Windkraftanlage konstant Tag und Nacht einen gleichmässigen Lärm verursache. 

Ein Vertreter WPL AG erklärte, dass es sich mit den Schallemissionen wie erwähnt so verhalte, dass eine 

Windkraftanlage bei Windstille nicht in Betrieb sei und wenn sie laufe, der Wind lauter sei, als die Anlage 

an sich. Er wolle nicht behaupten, man werde die Anlagen am Hämikon Berg ganz sicher nicht hören, 

aber eigene Erfahrungen aus einem anderen Gebiet mit etwa 300 Windkraftanlagen hätten ihm gezeigt, 

dass er diese aus einer Entfernung von ca. 1000 m nicht habe hören können. Er denke, dass die Strasse, 

die am Hämikon Berg vorbeiführe, eine grössere Belastung darstelle als eine allfällige Windkraftanlage. 

Ein BG-Mitglied fragte nach, ob eine Situation möglich sei, wo es am Boden windstill sei und man die 

Anlagen trotzdem hören könne, weil es in der Höhe Wind hat. 

Ein anderes BG-Mitglied ging auf diese Frage ein und erklärte, dass dies möglich sei und man die 

Windkraftanlagen in einer solchen Situation in einer Entfernung von 300 bis 400 m hören könnte. 

Die Moderation schloss daraus als Fazit, dass die Windkraftanlagen nicht immer in derselben Weise 

hörbar seien und dies von verschiedenen Umweltfaktoren abhänge. 

Ein BG-Mitglied wollte wissen, ob man eine Windkraftanlage in Deutschland lauter planen könne, als in 

der Schweiz. Herr Stotzer erklärte, dass bereits um 2012 Vergleichsrechnungen im Rahmen von 

Sitzungen im Bundesamt für Energie gemacht wurden, die gezeigt hätten, dass die Herangehensweise in 

den beiden Ländern wohl unterschiedlich seien aber zu ähnlichen Resultaten führen würden. 

7. Nächste BG-Sitzung  

7. BG-Sitzung: 27. September 2018, Schulhaus Beinwil, 19 – 22 Uhr  

 


